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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Haarentfernung. Sie ist ferner auf eine Vor-
richtung zur Durchführung eines derartigen Verfah-
rens gerichtet.

[0002] Die auf elektromagnetischer Strahlung ba-
sierenden Haarentfernungs- und Haarreduktionssys-
teme (optische Verfahren) basieren auf dem Funkti-
onsprinzip, dass elektromagnetische Strahlung auf 
die Haut appliziert und vom Haar (der Haarwurzel) 
bzw. dem innerhalb des Haares befindlichen Farb-
stoff (Pigment/Melanin) absorbiert wird. Infolge einer 
Überbelastung – es wirkt mehr Strahlung auf das Pig-
ment als vom Pigment absorbiert werden kann – und 
nicht zuletzt durch die Absorption selbst entsteht 
thermische Energie. Die erzeugte thermische Ener-
gie führt zu einer inneren Umwandlung innerhalb der 
Melanosomen. Sobald die Wärmeenergie an der 
Haarpapille 70°C überschreitet, führt dies zur Dege-
neration des Haares. Diese Degeneration kann so-
wohl die Papille selbst betreffen als auch die entspre-
chenden Kapillargefäße.

[0003] Infolge der vorstehend beschriebenen ther-
mischen Belastung (elektromagnetische Strah-
lung/innere Umwandlung) kommt es zu einem Ver-
schluss bzw. einer Verödung der Fugen zwischen 
den Endothelzellen, d. h. einem Verschluss der Fib-
rin-Netzstruktur. Ab diesem Zeitpunkt ist keine Sau-
erstoff- und Nährstoffzufuhr zur Papille mehr möglich, 
was zu einer Degeneration der Papille und damit zu 
einer dauerhaften Entfernung des Haares führt.

[0004] Derartige kosmetische Haarentfernungsver-
fahren sind bekannt. Hierbei werden beispielsweise 
hohe elektromagnetische Impulse in Wellenlängen-
bereichen von 400 nm bis 1.200 nm auf die Haut ap-
pliziert. Diese Verfahren werden jedoch aus dermato-
logischer Sicht kritisch betrachtet. Problematisch ist 
bei derartigen Verfahren, dass die Energie des Spek-
trums nicht nur vom Melanin, wie gewünscht, son-
dern auch vom umgebenden Hautbereich absorbiert 
wird. Um diesen Effekt zu minimieren, wird häufig mit 
geringer Intensität gearbeitet. Das hat jedoch den 
Nachteil, dass dann eine ausreichende Schädigung 
der Follikel nicht mehr gegeben ist. Um eine entspre-
chend erfolgreiche Behandlung zu erzielen, werden 
folglich Behandlungsdosen gewählt, welche eine er-
höhte Zellschädigung hervorrufen.

[0005] Diese Problematik ist im Wesentlichen dar-
auf zurückzuführen, dass die menschliche Haut von 
Fall zu Fall einen sehr unterschiedlichen Aufbau auf-
weist, so dass bei Aufbringung einer identischen 
elektromagnetischen Strahlung sich unterschiedliche 
Resultate ergeben. Eine Ursache hierfür sind unter-
schiedlich dicke Hautschichten. Beispielsweise kann 
die oberste Hautbarriere, die Hornschicht, durch Um-

welteinflüsse bedingt, beispielsweise Sonnenexposi-
tion, Hautpflege, Reinigung, mechanische Beanspru-
chung, eine unterschiedliche Struktur oder Stärke be-
sitzen. Insbesondere spielt hierbei eine Verdickung 
der Hornschicht, beispielsweise durch eine Beson-
nung, eine große Rolle, die die Behandlung mittels 
elektromagnetischer Strahlung beeinflusst. Bedingt 
durch die streuende Eigenschaft der Hornschicht 
wird die Strahlung während einer Behandlung ver-
stärkt refraktiert und je nach Spektrum innerhalb der 
Hornschicht auch absorbiert. Dies kann eine entspre-
chend reduzierte punktuelle Strahlungsbelastung 
und somit einen entsprechend reduzierten Behand-
lungserfolg bedingen.

[0006] Ein weiterer Einflussfaktor in Bezug auf eine 
Haarentfernung ist die eigentliche lokale Position des 
Haares innerhalb der Haut. Auch die diesbezüglich 
vorhandenen Unterschiede können bei einer ent-
sprechenden gleichartigen Strahlungsbehandlung zu 
unterschiedlichen Ergebnissen führen. Auch die An-
zahl der pro Epikelzelle vorhandenen Melanosomen 
sowie die Melanosomart beeinflussen die Haarent-
fernung durch elektromagnetische Strahlung.

[0007] Insgesamt können sich daher die unter-
schiedlichsten Hauttypen und Haartypen auf eine 
derartige Strahlungsbehandlung zur Entfernung von 
Haar auswirken, so dass die Gefahr besteht, dass die 
durchgeführte Bestrahlungsbehandlung entweder 
nicht ausreichend wirksam sein oder sich schädigend 
auf die umgebenden Hautbereiche auswirken kann. 
Erfindungsgemäß sollen diese Probleme beseitigt 
werden.

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, ein Verfahren zur Haarentfernung zu 
schaffen, das sich bei den unterschiedlichsten 
Haut/Haartypen unter Vermeidung von Schädigun-
gen der betroffenen Hautbereiche besonders effektiv 
einsetzen lässt.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
ein Verfahren zur Haarentfernung gelöst, das die fol-
genden Schritte aufweist: 

a. Durchführen einer Messbestrahlung vor einer 
Behandlungsbestrahlung durch Beaufschlagen 
der zu enthaarenden Hautstelle mit Pulslicht;
b. Empfangen und Auswerten der remittierten 
Messstrahlung zur Bestimmung von den akuten 
Hautzustand der zu enthaarenden Hautstelle 
kennzeichnenden Hautparametern;
c. Einstellen von Parametern der Behandlungsbe-
strahlung in Abhängigkeit von den bestimmten 
Hautparametern; und
d. Durchführen der Behandlungsbestrahlung mit 
den eingestellten Behandlungsbestrahlungspara-
metern durch Beaufschlagen der zu enthaaren-
den Hautstelle mit Pulslicht.
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[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren setzt sich 
daher im Wesentlichen aus zwei Verfahrensschritten 
zusammen. In einem ersten Schritt werden mit Hilfe 
einer aufgebrachten Messbestrahlung bestimmte 
Hautparameter ermittelt, und in einem zweiten Schritt 
werden Parameter einer nachfolgenden Behand-
lungsbestrahlung in Abhängigkeit von den bestimm-
ten Hautparametern eingestellt und wird die Behand-
lungsbestrahlung mit diesen eingestellten Behand-
lungsstrahlungsparametern aufgebracht. Hierdurch 
erfolgt eine Anpassung der durchgeführten Behand-
lungsbestrahlung an den akuten Hautzustand der zu 
enthaarenden Hautstelle, so dass sich eine in Bezug 
auf die jeweilige Hautstelle optimierte Behandlungs-
bestrahlung durchführen lässt. Die Gefahr, dass es 
zu einer wirkungslosen oder zu einer die Hautstelle 
schädigenden Bestrahlung kommt, kann daher aus-
geschaltet werden.

[0011] Zur Durchführung der Messbestrahlung kann 
die gleiche Strahlungsquelle Verwendung finden, die 
zur Durchführung der Behandlungsbestrahlung ein-
gesetzt wird. Es können jedoch auch zur Durchfüh-
rung der Messbestrahlung und zur Durchführung der 
eigentlichen Behandlungsbestrahlung unterschiedli-
che Strahlungsquellen verwendet werden. Die Ver-
wendung der gleichen Strahlungsquelle wird jedoch 
bevorzugt, um das Verfahren weniger aufwendig zu 
gestalten.

[0012] Das erfindungsgemäße Verfahren wird vor-
zugsweise kontinuierlich durchgeführt. So werden 
vorzugsweise abwechselnd eine Messbestrahlung 
und eine nachfolgende Behandlungsbestrahlung 
durchgeführt. Insbesondere wird dabei so vorgegan-
gen, dass von der Durchführung einer Messbestrah-
lung und einer nachfolgenden Behandlungsbestrah-
lung einer zu enthaarenden Hautstelle kontinuierlich 
auf die Durchführung einer Messbestrahlung und ei-
ner nachfolgenden Behandlungsbestrahlung einer 
benachbarten zu enthaarenden Hautstelle überge-
gangen wird. Auf diese Weise lässt sich ein zu ent-
haarender Hautbereich kontinuierlich enthaaren, wo-
bei benachbarte Einzelbereiche sukzessive je einer 
Messbestrahlung und einer nachfolgenden Behand-
lungsbestrahlung unterzogen werden. Mit anderen 
Worten, eine erste Hautstelle wird einer Messbe-
strahlung und einer nachfolgenden Behandlungsbe-
strahlung unterzogen, wonach auf eine benachbarte 
Hautstelle übergegangen wird, die einer Messbe-
strahlung und einer nachfolgenden Behandlungsbe-
strahlung unterzogen wird, usw. Diese Vorgehens-
weise kann fließend, d. h. ohne zwischenzeitliche 
Stoppphasen, durchgeführt werden.

[0013] Was das erfindungsgemäß eingesetzte Puls-
licht betrifft, so wird vorzugsweise mit Pulslicht einer 
Wellenlänge von 400–1.200 nm, insbesondere 
620–1.200 nm, einer Puls- und Pausenlänge von je 
2–50 msec und einer Pulsintensität von 1–70 J/cm2

gearbeitet. Die entsprechenden, individuell an den 
gemessenen Hauttyp angepassten Parameter der für 
die Behandlungsstrahlung eingesetzten Strahlungs-
quelle werden aus der remittierten Messstrahlung der 
Messbestrahlung gewonnen, und zwar werden ins-
besondere die Absorptions-, Refraktions- und/oder 
Reflexionsparameter der remittierten Messstrahlung 
ermittelt, woraus die den akuten Hautzustand kenn-
zeichnenden Hautparameter bestimmt werden. Als 
die den akuten Hautzustand kennzeichnenden Para-
meter werden insbesondere die Dicke der Haut-
schichten und/oder der Melanosomtyp bestimmt, und 
in Abhängigkeit von diesen ermittelten Hautparame-
tern werden als Parameter der Behandlungsbestrah-
lung insbesondere die Wellenlänge, die Puls/Pau-
senlänge und/oder die Pulsintensität eingestellt. Es 
kann beispielsweise hierbei mit für einen bestimmten 
Hauttyp voreingestellten Parametern gearbeitet wer-
den, die in Abhängigkeit von den Auswertungsergeb-
nissen der jeweiligen Messbestrahlung variiert und 
für den jeweils ermittelten Hauttyp optimal eingestellt 
werden.

[0014] Des Weiteren kann bei dem erfindungsge-
mäßen Verfahren durch Temperaturmessung der 
Haarpapille ein die Vorbelastung der Haut mit Strah-
lung kennzeichnender Parameter bestimmt werden, 
bei dem es sich ebenfalls um einen den akuten Haut-
zustand kennzeichnenden Parameter handelt. Auch 
in Abhängigkeit von diesem Parameter können dann 
die entsprechenden Parameter der Behandlungsbe-
strahlung eingestellt werden. Vor jedem Lichtimpuls 
kann dabei zusätzlich eine Temperaturmessung er-
folgen, die eine vorherrschende, höhere Temperatur 
innerhalb der Zellstrukturen bestimmt. Hierdurch 
kann ein weiterer Impuls in der Intensität und/oder 
Dauer reduziert oder das Spektrum angepasst oder 
der Puls gänzlich unterbunden werden.

[0015] Als Messbestrahlung kann vorzugsweise 
eine leistungsreduzierte Behandlungsbestrahlung 
eingesetzt werden. Hierbei können entsprechend op-
tisch ausgerichtete Empfänger oder zusätzliche Filter 
Verwendung finden, die andere Spektralbereiche (<
400 nm und > 460 nm) entsprechend sperren. Grund-
lage bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist somit 
eine exakte Klassifizierung der bei der Behandlung 
zu durchdringenden Schichttiefen der Haut. Vor jeder 
einzelnen Strahlungsapplikation erfolgt eine Mes-
sung, gefolgt von einer Einstellung der jeweiligen Be-
handlungsbestrahlung. Die Behandlungsbestrahlung 
kann aufgrund der vorherigen Hautmessung in Inten-
sität, spektrale Eigenschaften (Verteilung), Bestrah-
lungsdauer, Pulsdauer und Pause zwischen den ein-
zelnen Pulse/der Bestrahlung eingestellt werden.

[0016] Bei einer weiteren Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird eine Behand-
lungsbestrahlung mit einem geänderten Anwen-
dungsspektrum, insbesondere einer Anreicherung 
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der grünen und blauen Spektralbande, eingesetzt. 
Dies kann beispielsweise durch eine zusätzliche 
Strahlungsquelle im grünen und blauen Strahlungs-
bereich oder aber durch die Reduktion der anderen 
Spektralbereiche, gefolgt von häufigeren Pulsinter-
vallen, erfolgen.

[0017] Die vorliegende Erfindung ist ferner auf eine 
Vorrichtung zur Durchführung des vorstehend be-
schriebenen Verfahrens gerichtet. Eine solche Vor-
richtung besitzt eine Pulslichtquelle und eine von die-
ser beaufschlagte Behandlungsbestrahlungseinheit 
und ist dadurch gekennzeichnet, dass sie ferner eine 
Messbestrahlungseinheit mit Pulslichtquelle und 
Empfänger, eine vom Empfänger angesteuerte Zen-
traleinheit zur Auswertung und/oder Verarbeitung der 
Empfängersignale und eine Steuereinheit für die 
Pulslichtquelle der Behandlungsbestrahlungseinheit 
aufweist, die von der Zentraleinheit angesteuert wird.

[0018] Mit der Messbestrahlungseinheit wird die 
Messbestrahlung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens durchgeführt. Die entsprechende remittierte 
Strahlung wird vom Empfänger empfangen und in 
elektrische Signale umgewandelt. Diese Signale wer-
den der Zentraleinheit zugeführt, die die Signale aus-
wertet und/oder verarbeitet. Die Zentraleinheit steu-
ert die Steuereinheit für die Pulslichtquelle der Be-
handlungsbestrahlungseinheit entsprechend an, wo-
durch die Bestrahlungsparameter der Pulslichtquelle 
optimal eingestellt werden.

[0019] Vorzugsweise besitzen die Behandlungsbe-
strahlungseinheit und Messbestrahlungseinheit die-
selbe Pulslichtquelle. Behandlungsbestrahlungsein-
heit und Messbestrahlungseinheit können eine Ein-
heit bilden, um die Vorrichtung zu vereinfachen.

[0020] Die Behandlungsbestrahlungseinheit und die 
zugehörige Pulslichtquelle weisen vorzugsweise ei-
nen großen Abstand voneinander auf, der über ein 
lichtleitendes Element überbrückt wird. Dies hat den 
Vorteil, dass die Haut nicht von der Wärmestrahlung 
der Pulslichtquelle beeinflusst wird. Eine solche An-
ordnung kann auch zwischen Messbestrahlungsein-
heit und der zugehörigen Pulslichtquelle getroffen 
sein, wenn getrennte Einheiten bzw. getrennte Puls-
lichtquellen zum Einsatz kommen.

[0021] Für die Messbestrahlung und die Behand-
lungsbestrahlung kann das lichtleitende Element di-
rekt mit der zu enthaarenden Stelle der Haut in Kon-
takt gebracht werden. Vorzugsweise besitzt die Be-
handlungsbestrahlungseinheit jedoch einen speziel-
len Applikator. Einen derartigen Applikator kann auch 
die Messbestrahlungseinheit aufweisen. Vorzugswei-
se besitzen beide Einheiten denselben Applikator. 
Ein solcher Applikator kann optische Bauelemente 
zur Verformung, Bündelung, Streuung und/oder 
Spektralmanipulation (Filterung) des Impulslichtes 

aufweisen.

[0022] Wenn ein lichtleitendes Element, insbeson-
dere ein Lichtwellenleiter, Verwendung findet, kann 
dieses mit einer geeigneten Filtereinrichtung verse-
hen sein.

[0023] Es versteht sich, dass auch die verwendete 
Pulslichtquelle oder die verwendeten Pulslichtquellen 
optische Bauelemente aufweisen können. Darüber 
hinaus ist die Pulslichtquelle oder sind die Impuls-
lichtquellen vorzugsweise mit einer Wärmeabsorpti-
onseinrichtung versehen, um die abgestrahlte Wär-
me zu verringern.

[0024] Die Pulslichtquelle umfasst vorzugsweise 
eine Hochdruckentladungslampe oder entsprechend 
ausgebildete LED's.

[0025] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung 
kann auf aufwändige Kühlsysteme verzichtet wer-
den. Die notwendige Wärmeableitung kann durch 
eine höhere Distanz zwischen Pulslichtquelle und 
Behandlungsfläche erzielt werden. Zu diesem Zweck 
wird vorzugsweise die Pulslichtquelle in ein Gehäuse 
eingebaut und die Strahlung mittels Lichtwellenleiter, 
welcher während der Behandlung auf die Haut appli-
ziert wird, auf die Haut übertragen. Wie vorstehend 
erwähnt, kann neben dem direkten Aufsatz eines der-
artigen Lichtwellenleiters auch ein Applikator (Be-
handlungskopf) zur Anwendung gelangen. Die von 
der Pulslichtquelle emittierte Strahlung wird dann bei-
spielsweise über den Lichtwellenleiter auf den Appli-
kator geleitet und durch den Applikator auf die Haut 
übertragen. Der Applikator kann hierbei insbesonde-
re mit geeigneten Filtereinrichtungen versehen sein. 
Neben dieser Art der Filterung kann auch eine Filte-
rung innerhalb des lichtleitenden Elementes erfolgen, 
wie vorstehend erwähnt. Vorzugsweise wird hierbei 
ein Bragg-Gitter innerhalb des Lichtwellenleiters (Fa-
serbündels) angebracht, welcher durch optische In-
terferenz die Strahlung entsprechend manipuliert.

[0026] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann 
über mehrere unterschiedliche Applikatoren und 
mehrere lichtleitende Elemente verfügen.

[0027] Als Wärmeabsorptionseinrichtung besitzt die 
Impulslichtquelle vorzugsweise einen Kupferkern, 
der die Wärmestrahlung der Impulslichtquelle absor-
biert. Der Kupferkern leitet die Wärme über eine Luft-
kühlung oder Wasserkühlung ab. Auf diese Weise 
werden am Übertrittspunkt zwischen Pulslichtquelle 
und lichtleitendem Element (Lichtwellenleiter) thermi-
sche Belastungen und daraus resultierende Schädi-
gungen und Degenerationen der Leitungsleistung 
des lichtleitenden Elementes vermieden.

[0028] Des Weiteren kann die Vorrichtung auch in-
nerhalb der Pulslichtquelle über optische Bauele-
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mente (Reflektoren und Transmittoren) verfügen, 
welche zwischen Pulslichtquelle und lichtleitendem 
Element angeordnet sind, um die Strahlung zu bün-
deln, zu streuen, zu verformen oder spektral zu ma-
nipulieren (zu filtern). Sowohl die Reflektoren als 
auch die Filter können in der baulichen Anordnung 
variabel sein.

[0029] Der Applikator ist vorzugsweise so ausgebil-
det, dass die Größe der Applikationsfläche variiert 
werden kann. Dies kann beispielsweise über mehre-
re und verschiedene Frontblenden durchgeführt wer-
den. An der Frontblende des Applikators können fer-
ner Reflektoren angeordnet sein, die die emittierte 
Strahlung komplett oder teilweise reflektieren. Die 
Fläche, Beschaffenheit und Formgebung der Reflek-
toren kann variiert werden, um die Strahlung auf eine 
größere oder kleinere Behandlungsfläche (Hautober-
fläche) zu projizieren.

[0030] Bei einer besonders bevorzugten Lösung 
weist die Behandlungsbestrahlungseinheit einen Fo-
lienfilter auf. Dieser Folienfilter reduziert die Interfe-
renz beim Auftreffen der Behandlungsstrahlung auf 
die Haut. Er erhöht den Wirkungsgrad der Strahlung 
und reduziert thermische Effekte auf der Haut. Hierzu 
besitzt der Folienfilter vorzugsweise eingearbeitete 
Mikropartikel mit einer Kantenlänge < 30 μm. Dies 
führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Behand-
lungsstrahlung, reduziert die Reflektion und Refrakti-
on, so dass eine gleichmäßige Emission in der Wir-
kebene auftritt.

[0031] Der Folienfilter ist vorzugsweise als Ge-
brauchsfilter ausgebildet. Hierbei wird pro Behand-
lung ein Filter eingesetzt und nach der Behandlung 
entsorgt. Dies wiederum reduziert die erforderliche 
Reinigung der Applikationsfläche, was ansonsten zu 
einem Verkratzen der Applikationsfläche mit Trans-
missionsverlusten führen kann. Es versteht sich, 
dass ein derartiger Folienfilter auch die entsprechen-
de Hygiene verbessert. Der Folienfilter kann sowohl 
über unterschiedliche Schichtdicken/Materialstärken 
als auch über zusätzliche Filtereigenschaften im op-
tischen Bereich verfügen.

[0032] In Bezug auf die Pulslichtquelle bzw. die 
Pulslichtquellen können neben üblichen Xenon-Lam-
pen, Xenon-Quecksilberlampen etc. (Hochdruck-Ent-
ladungslampen) auch andere emittierende Bauele-
mente zum Einsatz kommen. Vorzugsweise finden 
hierbei LED's Anwendung. Dabei werden speziell 
komplexe Dioden eingesetzt, die über entsprechen-
de optische Bauelemente zur Lichtbündelung verfü-
gen. Diese Dioden können auf eine hohe Lichtaus-
beute in kurzer Zeit (Blitzlicht) optimiert sein. Solche 
Dioden können, bedingt durch ihre gegenüber Hoch-
druckentladungslampen geringere Wärmeentwick-
lung, sowohl direkt in der Behandlungsbestrahlungs-
einheit und Messbestrahlungseinheit Verwendung 

finden als auch in einer externen Pulslichtquelle ein-
gesetzt werden.

[0033] Neben üblichen LED's in kompakter Bauform 
kann auch nur ein Einsatz der emittierenden Chips 
(Waver) einzeln oder im Verbund erfolgen. Übliche 
LED-Chips verfügen über eine maximale Kantenlän-
ge von 500 μm. Somit kann durch den Einsatz einzel-
ner Chips im Verbund eine wesentlich höhere Strah-
lungsstärke bezogen auf die Behandlungsfläche er-
reicht werden. Diese Chips-Bauweise kann sowohl 
innerhalb des Applikators oder aber innerhalb der ex-
ternen Pulslichtquelle verwirklicht werden. Die Anbin-
dung des Lichtwellenleiters erfolgt vorzugsweise fa-
ser/chipgebunden, wobei jede Faser des Lichtwellen-
leiters durch einen separaten Chip versorgt wird.

[0034] Vorzugsweise verfügt die Vorrichtung über 
unterschiedliche und wechselbare LED- und 
Chip-Einheiten, um notwendige Emissionsspektren 
zu erzielen. Da die auf LED-Technik basierende 
Emission teilweise auf nur sehr kurzen Spektralban-
den beruht, kann das System auch kombinierte 
LED-Einheiten mit jeweils unterschiedlichen Spek-
tren (Wellenlängen besitzen. Sowohl die LED- als 
auch die Chip-Einheiten können über eine Wasser- 
und/oder Luftkühlung verfügen.

[0035] Die Zentraleinheit der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung kann als integrierte Rechnereinheit aus-
gebildet sein. Diese Rechnereinheit kann entspre-
chende Eingabe/Ausgabeeinheiten aufweisen, bei-
spielsweise über zusätzliche Tasten als auch über 
Touchscreen-Display-Oberflächen bedient werden. 
Ferner kann die Rechnereinheit über eine Chipkar-
ten-Leseeinheit verfügen. Schließlich kann die Ein-
heit entsprechende Schnittstellen aufweisen, um ein 
Anschließen an andere Geräte zu ermöglichen.

[0036] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der 
Zeichnung im Einzelnen erläutert. Es zeigen:

[0037] Fig. 1 den schematischen Aufbau eines Aus-
führungsbeispiels einer Vorrichtung zur Haarentfer-
nung; und

[0038] Fig. 2 eine Darstellung des Applikators und 
der Pulslichtquelle der Fig. 1.

[0039] Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Vor-
richtung zur Haarentfernung besitzt eine Messbe-
strahlungseinheit mit einem Applikator 2 und einem 
Empfänger 3, eine Behandlungsbestrahlungseinheit 
5 mit einem Applikator 6, eine Zentraleinheit 4 und 
eine Pulslichtquelle 7 mit zugehöriger Steuereinheit 
8. In dieser Figur sind die Messbestrahlungseinheit 1
und die Behandlungsbestrahlungseinheit 5 als ge-
trennte Einheiten dargestellt. In der Praxis sind je-
doch normalerweise beide Einheiten zu einer Einheit 
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zusammengefasst.

[0040] Die Pulslichtquelle 7 beaufschlagt sowohl die 
Messbestrahlungseinheit 1 als auch die Behand-
lungsbestrahlungseinheit 5 mit Pulslicht über geeig-
nete Lichtwellenleiter 11. Zu Beginn des Verfahrens 
zur Haarentfernung wird die Messbestrahlungsein-
heit 1 mit Pulslicht beaufschlagt. Die von der entspre-
chenden Haut remittierte Strahlung wird vom Emp-
fänger 3 der Messbestrahlungseinheit empfangen 
und in elektrische Impulse umgewandelt, die der Zen-
traleinheit 4 zur Auswertung bzw. Verarbeitung zuge-
führt werden. Die Zentraleinheit 4 ermittelt aus den 
empfangenen Werten, die die beaufschlagte Haut-
stelle charakterisieren, entsprechende Steuerpara-
meter für die Pulslichtquelle und sendet diese an die 
Steuereinheit 8 für die Pulslichtquelle. In der nun fol-
genden Behandlungsbestrahlung beaufschlagt die 
Pulslichtquelle 7 über den Lichtwellenleiter 11 die Be-
handlungsbestrahlungseinheit mit für die jeweilige 
Hautstelle optimiertem Pulslicht. Die Beaufschlagung 
der Hautstelle mit Pulslicht erfolgt dabei über den Ap-
plikator 6, der in Verbindung mit Fig. 2 im Einzelnen 
erläutert wird. Die Zentraleinheit 4 steuert sowohl die 
Funktion der Messbestrahlungseinheit 1 und Be-
handlungsbestrahlungseinheit 5 als auch die Funkti-
on der Pulslichtquelle 7.

[0041] Fig. 2 zeigt den schematischen Aufbau der 
Behandlungsbestrahlungseinheit 5, mit Lichtwellen-
leiter 11 und Pulslichtquelle 7. Die Pulslichtquelle 7
besitzt eine geeignete Emissionsquelle (Lampe) die 
zur Abgabe des gewünschten Pulslichtes von der 
Steuereinheit 8 entsprechend angesteuert wird. Als 
zusätzliche optische Bauteile weist die Pulslichtquel-
le 7 einen Reflektor (Transmittor) und einen Filter 9
auf. Die gesamte Einheit ist in einem Kupferkern un-
tergebracht. Das von der Emissionsquelle abgegebe-
ne Pulslicht wird über einen Lichtwellenleiter 11 mit 
entsprechenden Lichtwellenleiterfasern 18 der Be-
handlungsbestrahlungseinheit zugeführt, die den 
dargestellten Applikator 6 mit einer entsprechenden 
Applikationsfläche 16 aufweist. Auf der Applikations-
fläche befindet sich ein austauschbarer Folienfilter 
17. Ferner besitzt der Applikator 6 eine geeignete 
Frontblende 15, einen Reflektor 13 sowie einen Filter 
14.

[0042] Im Behandlungsbestrahlungsbetrieb wird 
Pulslicht über den Lichtwellenleiter 11 dem Applikator 
6 zugeführt, der das Pulslicht über den Folienfilter 17
und die Applikationsfläche 16 auf die entsprechende 
Hautstelle aufbringt. Die Behandlung wird vorzugs-
weise kontinuierlich durchgeführt, so dass der Appli-
kator kontinuierlich von einem zum anderen zu ent-
haarenden Hautbereich bewegt wird.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur kosmetischen Haarentfernung 

mit den folgenden Schritten:  
a. Durchführen einer Messbestrahlung vor einer Be-
handlungsbestrahlung durch Beaufschlagen der zu 
enthaarenden Hautstelle mit Pulslicht;  
b. Empfangen und Auswerten der remittierten Mess-
strahlung zur Bestimmung von den akuten Hautzu-
stand der zu enthaarenden Hautstelle kennzeichnen-
den Hautparametern;  
c. Einstellen von Parametern der Behandlungsbe-
strahlung in Abhängigkeit von den bestimmten Haut-
parametern; und  
d. Durchführen der Behandlungsbestrahlung mit den 
eingestellten Behandlungsbestrahlungsparametern 
durch Beaufschlagen der zu enthaarenden Hautstel-
le mit Pulslicht.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es kontinuierlich durchgeführt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass abwechselnd eine Messbestrahlung 
und eine nachfolgende Behandlungsbestrahlung 
durchgeführt werden.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von der Durchführung einer Messbe-
strahlung und einer nachfolgenden Behandlungsbe-
strahlung einer zu enthaarenden Hautstelle kontinu-
ierlich auf die Durchführung einer Messbestrahlung 
und einer nachfolgenden Behandlungsbestrahlung 
einer benachbarten zu enthaarenden Hautstelle 
übergegangen wird.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit Pulslicht 
einer Wellenlänge von 400 nm bis 1.200 nm, insbe-
sondere 620 nm bis 1.200 nm, gearbeitet wird.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet dass mit Pulslicht 
mit einer Puls- und Pausenlänge von je 2–50 msec 
gearbeitet wird.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit Pulslicht 
mit einer Pulsintensität von 1–70 J/cm2 gearbeitet 
wird.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass aus den Ab-
sorptions-, Refraktions- und/oder Reflektionspara-
metern der remittierten Messstrahlung die den aku-
ten Hautzustand kennzeichnenden Hautparameter 
ermittelt werden.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als die den 
akuten Hautzustand kennzeichnenden Parameter 
die Dicke der Hautschichten und/oder der Melano-
somtyp bestimmt werden.
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10.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Para-
meter der Behandlungsbestrahlung die Wellenlänge, 
die Puls/Pausenlänge und/oder die Pulsintensität 
eingestellt werden.

11.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch 
Temperaturmessung der Haarpapille ein die Vorbe-
lastung der Haut mit Strahlung kennzeichnender Pa-
rameter bestimmt wird.

12.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Mess-
bestrahlung eine leistungsreduzierte Behandlungs-
bestrahlung eingesetzt wird.

13.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Be-
handlungsbestrahlung mit einem geänderten Anwen-
dungsspektrum, insbesondere einer Anreicherung 
der grünen und blauen Spektralbande, eingesetzt 
wird.

14.  Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens 
nach einem der vorangehenden Ansprüche mit einer 
Pulslichtquelle und einer von dieser beaufschlagten 
Behandlungsbestrahlungseinheit, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie ferner eine Messbestrahlungsein-
heit (1) mit Pulslichtquelle (7) und Empfänger (3), 
eine vom Empfänger (3) angesteuerte Zentraleinheit 
(4) zur Auswertung und/oder Verarbeitung der Emp-
fängersignale und eine Steuereinheit (8) für die Puls-
lichtquelle (7) der Behandlungsbestrahlungseinheit 
(5) aufweist, wobei die Steuereinheit (8) von der Zen-
traleinheit (4) angesteuert wird.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Behandlungsbestrahlungs-
einheit (5) und Messbestrahlungseinheit (1) dieselbe 
Pulslichtquelle (7) besitzen.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass Behandlungsbestrah-
lungseinheit (5) und Messbestrahlungseinheit (1) 
eine Einheit bilden.

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Behandlungs-
bestrahlungseinheit (5) und die zugehörige Pulslicht-
quelle (7) einen großen Abstand voneinander aufwei-
sen, der über ein lichtleitendes Element (11) über-
brückt wird.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass die Behandlungs-
bestrahlungseinheit (5) einen Applikator (6) besitzt.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Applikator (6) optische Baue-

lemente zur Verformung, Bündelung, Streuung 
und/oder Spektralmanipulation (Filterung) des Im-
pulslichtes aufweist.

20.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 
19, dadurch gekennzeichnet, dass das lichtleitende 
Element (11) eine Filtereinrichtung aufweist.

21.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, dass die Pulslichtquelle 
(7) optische Bauelemente aufweist.

22.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, dass die Pulslichtquelle 
(7) eine Wärmeabsorptionseinrichtung aufweist.

23.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 
22, dadurch gekennzeichnet, dass die Behandlungs-
bestrahlungseinheit (5) bzw. deren Applikator (6) ei-
nen Folienfilter (17) aufweist.

24.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, dass die Pulslichtquelle 
(7) eine Hochdruckentladungslampe umfasst.

25.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, dass die Pulslichtquelle 
(7) LED's aufweist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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